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Tabelle 3: Finanzdaten und deren Aufschlüsselung nach Art der Intervention für den AMIF, den ISF und das BMVI (Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a)

Spezifisches 
Ziel

Kofinanzierungssatz 
(Anhang VI) Kategorisierung Dimensionen Finanzdaten

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Art der Intervention (Tabelle 1 in 
Anhang VI, fondsspezifische 

Verordnung)

Art der Intervention (Tabelle 2 in 
Anhang VI, fondsspezifische 

Verordnung)

Art der Intervention (Tabelle 3 in 
Anhang VI, fondsspezifische 

Verordnung)

Art der Intervention (Tabelle 4 in 
Anhang VI, fondsspezifische 

Verordnung)

Gesamtmittelzuweisung (EUR) aus 
dem Fonds und nationaler Beitrag

Förderfähige Gesamtkosten 
der ausgewählten Vorhaben 

(EUR)

Beitrag aus den Fonds für 
ausgewählte Vorhaben 

(EUR)

Anteil der Gesamtmittelzuweisung für 
die ausgewählten Vorhaben (%)

Von den Begünstigten geltend 
gemachte förderfähige 

Gesamtausgaben (in EUR)

Anteil der Gesamtmittelzuweisung für die von 
Begünstigten geltend gemachten förderfähigen 

Ausgaben (%)

Anzahl der 
ausgewählten 

Vorhaben

1 Regelmäßige Maßnahmen 
(75,00%)

021 005 001 006 16.857.954,94 2.666.667,00 2.000.000,00 15,82% 2.666.667,00 15,82% 1

1 Regelmäßige Maßnahmen 
(75,00%)

017 009 001 002 16.857.954,94 5.333.333,00 4.000.000,00 31,64% 3.143.551,00 18,65% 1

1 Regelmäßige Maßnahmen 
(75,00%)

001 003 001 006 16.857.954,94 1.333.333,00 1.000.000,00 7,91% 1.333.333,00 7,91% 1

1 Regelmäßige Maßnahmen 
(75,00%)

020 005 001 006 16.857.954,94 6.000.000,00 4.500.000,00 35,59% 6.000.000,00 35,59% 2

1 Spezifische Maßnahmen 
(90,00%)

025 005 002 006 3.327.452,45 1.091.254,00 982.129,00 32,80% 78.333,00 2,35% 1

1 Spezifische Maßnahmen 
(90,00%)

020 005 002 006 3.327.452,45 2.236.198,00 2.012.578,00 67,20% 2.236.198,00 67,20% 3

1 Maßnahmen nach Anhang IV 
(90,00%)

025 005 003 006 6.666.667,00 6.666.667,00 6.000.000,00 100,00% 6.666.667,00 100,00% 2

1 Betriebskostenunterstützung 
(100,00%)

027 003 004 006 13.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 30,77% 4.000.000,00 30,77% 1

1 Betriebskostenunterstützung 
(100,00%)

026 003 004 006 13.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 69,23% 3.669.868,00 28,23% 2

Insgesamt : 1 39.852.074,39 38.327.452,00 33.494.707,00 96,17% 29.794.617,00 74,76% 14

2 Regelmäßige Maßnahmen 
(75,00%)

006 005 001 006 9.333.333,00 9.333.333,00 7.000.000,00 100,00% 8.340.120,00 89,36% 1

Insgesamt : 2 9.333.333,00 9.333.333,00 7.000.000,00 100,00% 8.340.120,00 89,36% 1
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Tabelle 7: Gemeinsame Outputindikatoren für den AMIF, den ISF und das BMVI (Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe b)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Daten zu allen gemeinsamen Outputindikatoren gemäß Anhang VIII der AMIF-/ISF-/BMVI-Verordnungen für jedes spezifische Ziel [entnommen aus Anhang VI 
Abschnitt 2.1.2 Tabelle 1] Derzeitiger Stand der Outputindikatoren

Spezifisches Ziel ID Indikatorbezeichnung Einheit für die 
Messung Etappenziel (2024) Sollvorgabe (2029)

Geplante Werte der 
ausgewählten Vorhaben 

31/12/2025

Erreichte Werte 
31/12/2025 Anmerkungen

1 O.1.1 Zahl der erworbenen Ausrüstungsgegenstände für 
Grenzübergangsstellen

Nummer 33,00 74,00 33,00 33,00

1 O.1.1.1 davon automatisierte Grenzkontrollsysteme/Self-
Service-Systeme/e-Gates

Nummer 33,00 74,00 33,00 33,00

1 O.1.2 Zahl der gewarteten/reparierten Infrastrukturobjekte Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

1 O.1.3 Zahl der unterstützten Brennpunkte Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

1 O.1.4 Zahl der gebauten/modernisierten Einrichtungen für 
Grenzübergangsstellen

Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

1 O.1.5 Zahl der erworbenen Luftfahrzeuge Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

1 O.1.5.1 davon unbemannte Luftfahrzeuge Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

1 O.1.6 Zahl der erworbenen Seetransportmittel Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

1 O.1.7 Zahl der erworbenen Landtransportmittel Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

1 O.1.8 Zahl der unterstützten Teilnehmer Nummer 2.200,00 39.900,00 2.501,00 2.901,00

1 O.1.8.A davon männlich Nummer 0,00 0,00

1 O.1.8.B davon weiblich Nummer 0,00 0,00

1 O.1.8.C davon nichtbinär Nummer 0,00 0,00

1 O.1.8.1 davon Zahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen Nummer 2.200,00 39.900,00 2.501,00 2.901,00

1 O.1.8.1.A davon männlich Nummer 0,00 0,00

1 O.1.8.1.B davon weiblich Nummer 0,00 0,00

1 O.1.8.1.C davon nichtbinär Nummer 0,00 0,00

1 O.1.9 Zahl der in Drittstaaten entsandten Verbindungsbeamter 
für Einwanderungsfragen

Nummer 4,00 4,00 4,00 3,00 Ein ALO war bis 30.09.2023 in NBO eingesetzt. Aufgrund temporäre Sistierung dieser Destination 
sind somit ab 01.10.2023 anstatt sechs noch fünf ALOs in 3 anstatt 4 Drittstaten im Einsatz.

1 O.1.10 Zahl der entwickelten/gepflegten/aktualisierten IT-
Funktionen

Nummer 10,00 29,00 10,00 16,00

1 O.1.11 Zahl der entwickelten/gewarteten/aktualisierten IT-
Großsysteme

Nummer 0,00 3,00 2,00 2,00

1 O.1.11.1 davon Zahl der entwickelten IT-Großsysteme Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

1 O.1.12 Zahl der Kooperationsprojekte mit Drittstaaten Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Daten zu allen gemeinsamen Outputindikatoren gemäß Anhang VIII der AMIF-/ISF-/BMVI-Verordnungen für jedes spezifische Ziel [entnommen aus Anhang VI 
Abschnitt 2.1.2 Tabelle 1] Derzeitiger Stand der Outputindikatoren

Spezifisches Ziel ID Indikatorbezeichnung Einheit für die 
Messung Etappenziel (2024) Sollvorgabe (2029)

Geplante Werte der 
ausgewählten Vorhaben 

31/12/2025

Erreichte Werte 
31/12/2025 Anmerkungen

1 O.1.13 Zahl der Personen, die an Grenzübergangsstellen 
internationalen Schutz beantragt haben

Nummer 804,00 1.549,00 953,00 1.103,00

2 O.2.1 Zahl der Projekte für die weitere Digitalisierung der 
Bearbeitung von Visumanträgen

Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

2 O.2.2 Zahl der unterstützten Teilnehmer Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

2 O.2.2.A davon männlich Nummer 0,00 0,00

2 O.2.2.B davon weiblich Nummer 0,00 0,00

2 O.2.2.C davon nichtbinär Nummer 0,00 0,00

2 O.2.2.1 davon Zahl der Teilnehmer an Schulungsmaßnahmen Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

2 O.2.2.1.A davon männlich Nummer 0,00 0,00

2 O.2.2.1.B davon weiblich Nummer 0,00 0,00

2 O.2.2.1.C davon nichtbinär Nummer 0,00 0,00

2 O.2.3 Zahl der in Konsulate in Drittstaaten entsandten 
Mitarbeiter

Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

2 O.2.3.1 davon für die Bearbeitung von Visumanträgen 
eingesetzte Mitarbeiter 

Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

2 O.2.4 Zahl der entwickelten/gepflegten/aktualisierten IT-
Funktionen

Nummer 5,00 28,00 5,00 2,00 2 der geplanten IT-Funktionen wurden im Herbst 2025 abgeschlossen. Die 3 weiteren gelanten 
Funktionen verzögerten sich, da auf EU-Ebene eine Neuplanung des Projekts im Gang ist und eu-
LISA die benötigten Spezifikationen noch nicht geliefert hat.

2 O.2.5 Zahl der entwickelten/gewarteten/aktualisierten IT-
Großsysteme

Nummer 0,00 1,00 0,00 0,00

2 O.2.5.1 davon Zahl der entwickelten IT-Großsysteme Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

2 O.2.6 Zahl der gewarteten/reparierten Infrastrukturobjekte Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00

2 O.2.7 Zahl der vermieteten/abgeschriebenen Grundstücke Nummer 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabelle 11: Gemeinsame Ergebnisindikatoren für den AMIF, den ISF und das BMVI (Artikel 42 Absatz 2 Buchstabe a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Daten zu allen gemeinsamen Ergebnisindikatoren gemäß Anhang VIII der AMIF-/ISF-/BMVI-Verordnungen für jedes spezifische Ziel [entnommen aus Anhang VI 
Abschnitt 2.1.2 Tabelle 2] Derzeitiger Stand der Ergebnisindikatoren

Spezifisches 
Ziel ID Indikatorbezeichnung

Einheit für 
die Messung 

des Indikators
Ausgangswert

Einheit für die 
Messung des 

Ausgangswerts

Sollvorgabe 
(2029)

Einheit für die 
Messung der 
Sollvorgabe

Geplante Werte der 
ausgewählten 

Vorhaben 
31/12/2025

Erreichte Werte 
31/12/2025 Anmerkungen

1 R.1.14 Zahl der im Pool für technische Ausrüstung der 
Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache registrierten Ausrüstungsgegenstände

Nummer 0,00 Nummer 0,00 Nummer 0,00 0,00

1 R.1.15 Zahl der der Europäischen Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache zur Verfügung gestellten 
Ausrüstungsgegenstände

Nummer 0,00 Nummer 0,00 Nummer 0,00 0,00

1 R.1.16 Zahl der eingeführten/verbesserten Formen der 
Zusammenarbeit der nationalen Behörden mit dem 
nationalen EUROSUR-Koordinierungszentrum

Nummer 0,00 Nummer 0,00 Nummer 0,00 0,00

1 R.1.17 Zahl der Grenzübertritte durch automatisierte 
Grenzkontrollsysteme und e-Gates

Nummer 0,00 Anteil 27.400.000,00 Nummer 10.800.000,00 20.431.342,00 Die Begründung für die gegenüber der Prognose deutlich höhere Zahl der Grenzübertritte im 
2025 durch automatisierte Grenzkontrollsysteme und e-Gates ist auf das hohe Passagiervolumen 
am ZRH und die sehr gut performenden e-Gates zurückzuführen. 

1 R.1.18 Zahl der im Rahmen von Schengen-Evaluierungen und 
Schwachstellenbeurteilungen abgegebenen 
Empfehlungen im Bereich Grenzverwaltung, die 
umgesetzt wurden

Nummer 0,00 Nummer 100,00 Prozentsatz 100,00 26,00 Eine Scheval fand in der Schweiz im ersten Quartal 2025 statt. Der Evaluierungsbericht wurde 
Ende Dezember 2025 übermittelt. Die zuständigen Stellen sind derzeit mit der Analyse und 
Umsetzung der Empfehlungen befasst, von denen einige bereits abgeschlossen werden 
konnten.Von den 21 Empfehlungen der Schengen-Evaluierung 2025 im Bereich des 
Managements der Aussengrenzen wurden bislang lediglich drei umgesetzt.

Die sechs zuvor erhaltenen Schwachstellenbeurteilungen wurden sämtlich abgeschlossen.

1 R.1.19 Zahl der Teilnehmer, die drei Monate nach der Aus- 
und Fortbildungsmaßnahme mitgeteilt haben, dass sie 
die während der Aus- und Fortbildungsmaßnahme 
erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen anwenden

Nummer 0,00 Anteil 10.000,00 Nummer 2.000,00 0,00 Seitens des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) werden keine statistischen Daten 
zu den Rückmeldungen der Teilnehmenden an ALO-Trainings geführt. Die angegebenen Werte 
beruhen daher auf Schätzungen, die sich auf rund 80 % der Kursteilnehmenden stützen. Der 
Verwaltungsbehörde liegen derzeit keine vollständigen Daten vor; entsprechend wurde vorläufig 
der Wert 0 eingetragen.

1 R.1.19.A davon männlich Nummer 0,00 0,00

1 R.1.19.B davon weiblich Nummer 0,00 0,00

1 R.1.19.C davon nichtbinär Nummer 0,00 0,00

1 R.1.20 Zahl der Personen, denen die Einreise von 
Grenzbehörden verweigert wurde

Nummer 0,00 Nummer 18.900,00 Nummer 10.500,00 6.670,00 Die Zahl der Personen, denen die Einreise durch die Grenzbehörden verweigert wurde, stieg im 
Jahr 2021 im Vergleich zu den drei vorangegangenen Jahren um mehr als 71%. Dieser 
aussergewöhnlich hohe und nicht repräsentative Wert wurde dennoch als Grundlage für die 
Erstellung der Prognosen verwendet. Ab dem Jahr 2022 haben sich die Zahlen wieder 
normalisiert, sodass die Prognosen tendenziell zu hoch ausfallen. Der Wert für 2025 liegt derzeit 
noch nicht vor, was die Abweichung zusätzlich vergrössert

2 R.2.8 Zahl der neuen/aufgerüsteten Konsulate außerhalb des 
Schengen-Raums

Nummer 0,00 Nummer 0,00 Nummer 0,00 0,00

2 R.2.8.1 davon Zahl der Konsulate, die zur Verbesserung der 
Kundenfreundlichkeit für Visumantragsteller 
aufgerüstet wurden

Nummer 0,00 Nummer 0,00 Nummer 0,00 0,00

2 R.2.9 Zahl der im Rahmen von Schengen-Evaluierungen 
abgegebenen Empfehlungen im Bereich der 
gemeinsamen Visumpolitik, die umgesetzt wurden

Nummer 0,00 Nummer 100,00 Prozentsatz 100,00 54,00 Die Schweiz wurde im ersten Quartal 2025 auf Schengen-Level ordentlich evaluiert. Im 
Dezember 2025 erhielt die Schweiz insgesamt als Follow-up zur Evaluierung 13 den 
Visumbereich betreffende Empfehlungen (recommendations) zur Umsetzung und befindet sich 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Daten zu allen gemeinsamen Ergebnisindikatoren gemäß Anhang VIII der AMIF-/ISF-/BMVI-Verordnungen für jedes spezifische Ziel [entnommen aus Anhang VI 
Abschnitt 2.1.2 Tabelle 2] Derzeitiger Stand der Ergebnisindikatoren

Spezifisches 
Ziel ID Indikatorbezeichnung

Einheit für 
die Messung 

des Indikators
Ausgangswert

Einheit für die 
Messung des 

Ausgangswerts

Sollvorgabe 
(2029)

Einheit für die 
Messung der 
Sollvorgabe

Geplante Werte der 
ausgewählten 

Vorhaben 
31/12/2025

Erreichte Werte 
31/12/2025 Anmerkungen

aktuell an der Abarbeitung der einzelnen Massnahmen.

2 R.2.10 Zahl der auf digitalem Wege gestellten Visumanträge Nummer 0,00 Anteil 349.290,00 Nummer 171.960,00 167.528,00

2 R.2.11 Zahl der eingeführten/verbesserten Formen der 
Zusammenarbeit von Mitgliedstaaten bei der 
Bearbeitung von Visumanträgen

Nummer 0,00 Nummer 0,00 Nummer 0,00 0,00

2 R.2.12 Zahl der Teilnehmer, die drei Monate nach einer Aus- 
und Fortbildungsmaßnahme mitgeteilt haben, dass sie 
die während der Aus- und Fortbildung erworbenen 
Fähigkeiten und Kompetenzen anwenden

Nummer 0,00 Anteil 0,00 Nummer 0,00 0,00

2 R.2.12.A davon männlich Nummer 0,00 0,00

2 R.2.12.B davon weiblich Nummer 0,00 0,00

2 R.2.12.C davon nichtbinär Nummer 0,00 0,00
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Tabelle 12: Daten zu Finanzinstrumenten für die Fonds (Artikel 42 Absatz 3)

Merkmale 
der 

Ausgaben
Förderfähige Ausgaben je Produkt Höhe der privaten und öffentlichen Mittel, die zusätzlich zu den Beiträgen aus den Fonds mobilisiert werden

Höhe der Verwaltungskosten und -gebühren, die als förderfähige Ausgaben geltend gemacht werden, 
einschließlich (Verwaltungskosten und -gebühren sind im Fall einer Direktvergabe und im Fall einer 

Ausschreibung gesondert auszuweisen):

Verwaltungskosten und -gebühren für 
Holdingfonds in Abhängigkeit des der 

Holdingfondsstruktur zugrunde liegenden 
Finanzprodukts

Verwaltungskosten und -gebühren für spezifische 
Fonds (Einrichtung mit oder ohne 

Holdingfondsstruktur) aufgeschlüsselt nach 
FinanzproduktSpezifisches 

Ziel

Darlehen (Code der 
Unterstützungsform 

für das FI)

Garantie (Code der 
Unterstützungsform 

für das FI)

Beteiligung oder 
beteiligungsähnlich 

(Code der 
Unterstützungsform für 

das FI)

Zuschüsse innerhalb eines 
Finanzinstrumentvorhabens 

(Code der Unterstützungsform 
für das FI)

Darlehen (Code der 
Unterstützungsform 

für das FI)

Garantie (Code der 
Unterstützungsform 

für das FI)

Beteiligung oder 
beteiligungsähnlich 

(Code der 
Unterstützungsform für 

das FI)

Zuschüsse innerhalb eines 
Finanzinstrumentvorhabens 

(Code der Unterstützungsform 
für das FI)

Darlehen Garantien Beteiligung Darlehen Garantien Beteiligung

Zinsen und sonstige durch 
Unterstützung der Fonds für die 

Finanzierungsinstrumente 
generierte Erträge nach 

Artikel 60

Zurückgeflossene Mittel, 
die auf die Unterstützung 

aus den Fonds 
zurückzuführen sind, 

gemäß Artikel 62

Für Garantien der Gesamtwert der 
Darlehen, Beteiligungsinvestitionen oder 
beteiligungsähnlichen Investitionen für 

Endempfänger, die mit Programmmitteln 
garantiert waren und tatsächlich an die 

Endempfänger ausgezahlt wurden


